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Per Email an: 

begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at 

 

Graz/Weiz, 21.01.2011 

 

Stellungnahme 

Betreff: Begutachtungsentwurf Qualitätsrahmengesetz 2011 

Die Studien- und Technologie Transfer Zentrum Weiz GmbH und die Ingenium Educa-
tion GmbH erlauben sich während laufender Begutachtungsfrist folgende Stellungnahme 

zum o.a. Betreff abzugeben: 

 

Einleitend stellen wir fest, dass das grundsätzliche Ziel des Regierungsprogramms 2008-

2013, ein einheitliches Qualitätsmanagementsystem aller österreichischen postsekundären 

Bildungseinrichtungen zu installieren, von uns positiv bewertet wird. 

Unsere Stellungnahme bezieht sich vorwiegend auf den § 15 des vorliegenden Geset-

zesentwurfs zum Thema „grenzüberschreitende Studiengänge“ und bezieht sich dazu auch 

auf das im Anhang befindliche Rechtsgutachten der Rechtsanwaltskanzlei Eisenberger & 

Herzog Rechtsanwalts GmbH. 

§ 15 QSG widerspricht Staatsvertrag & Diplomanerkennungsrichtlinie 

Unsere Institutionen beschäftigen sich seit mehr als 10 Jahren mit der Vernet-

zung europäischer, postsekundärer Bildungseinrichtungen, damit wird der Ziel-

setzung eines gemeinsamen europäischen Hochschulraumes Rechnung getra-

gen. Im Zentrum unserer Tätigkeit stehen die Unterstützung des internationalen 

Transfers am Hochschulsektor und die organisatorische Unterstützung in der 

Abwicklung von Fernstudiengängen für österreichische Studierende.  
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Von uns zu den Abschlüssen dieser Studiengänge eingeforderte Stellungnahmen 

des zuständigen Wissenschaftsministerium (s. Anhang) besagen, dass Ab-

schlüsse, die z.B. an anerkannten deutschen postsekundären Bildungseinrich-

tungen erworben wurden, als solche in Österreich anzuerkennen sind, wobei sich 

dies für deutsche Abschlüsse schon aus dem Abkommen zwischen der Regie-

rung der Republik Österreich und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (StF: BGBl. III Nr. 6/2004) ergibt. 

Zusätzlich verweisen wir auf die Richtlinie 89/48/EWG über die gegenseitige An-

erkennung von Hochschuldiplomen.  

Aus diesem Grund wäre es für uns nicht nachvollziehbar, wenn diese staatliche 

Anerkennung, im gegenständlichen Fall von deutschen Hochschulabschlüssen, 

die legistisch abgesichert ist, in Österreich durch eine Registrierungspflicht außer 

Kraft gesetzt werden könnte. Insbesondere die Folgewirkung, dass gem. § 27 

des Gesetzesentwurfs sogar das Führen eines z.B. in Deutschland zu Recht er-

worbenen Titels einer in Österreich nicht registrierten Hochschule eine Verwal-

tungsübertretung darstellte, ist aus unserer Sicht nicht erklärbar und führte zu ei-

ner den europäischen Bildungszielen diametral entgegengesetzten Entwicklung.  

Auf Grund der für uns inhaltlichen Relevanz möchten wir auf die hohen Qualitäts-

standards von deutschen Hochschulabschlüssen, im Besonderen bei staatlichen 

Hochschulen, hinweisen. 

Die vorgesehene Regelung verstößt zudem gegen gemeinschaftsrechtliche Grundfreiheiten, 

insbesondere gegen die Dienstleistungsfreiheit (beil. Gutachten der Eisenberger & Herzog 

Rechtsanwalts GmbH). 

Diese Gesetzesinitiative widerspricht in den angesprochenen Punkten den Grundsätzen des 

1999 eingeleiteten Bologna-Prozess, der als Zielsetzung die Mobilität und Förderung der 

grenzüberschreitenden Studientätigkeit bzw. des tertiären Bildungssektors vorweist. 
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Europäischer Hochschulraum - Drittstaaten 

Durchaus erkennen wir an, dass eine Überprüfung von Bildungsprogrammen aus 

Ländern, die nicht dem europäischen Hochschulraum angehören, sinnvoll er-

scheint. Im gegenständlichen Gesetzesentwurf wird gemäß beiliegendem 

Rechtsgutachten jedoch keine Unterscheidung zwischen Bildungsangeboten ei-

nes Landes des europäischen Hochschulraums und von Drittstaaten vorgenom-

men. Die bereits erfolgte Installation der European Guidelines for Quality As-

surance wird in keinster Weise berücksichtigt. Gerade diese europäischen Quali-

tätssicherungsstandards sollen das Werkzeug zur Gewährleistung eines einheit-

lichen Qualitätsrahmens in Europa darstellen und nicht der Aufbau zusätzlicher 

Barrieren in Mitgliedsstaaten, wie das mit dem vorliegenden Entwurf erfolgen 

würde.  

 

Unterschiedliche Definition der allgemeinen Hochschulreife in Europa 

Die drei gem. § 15 Abs. (2) geforderten Registrierungsvoraussetzungen sind in 

Bezug auf die Studiengänge der von uns unterstützten Kooperationshochschulen 

selbstverständlich erfüllt, jedoch ist Ziffer 2 unklar, wonach im Rahmen der „Re-

gistrierung“ nachgewiesen werden müsste, dass es sich um Studiengänge hand-

le, die für die Zulassung die allgemeine Universitätsreife voraussetzen. Die all-

gemeine Universitätsreife ist in Österreich eingegrenzt definiert (Reifeprüfung, 

Studienberechtigungsprüfung, Abschluss eines mind. dreijährigen Studiums an 

einer postsekundären Bildungseinrichtung). Die  Hochschulzugangsvorausset-

zungen sind in Europa länderweise jedoch unterschiedlich geregelt, insbesonde-

re der Weg über den Beruf stellt bspw. in Schweden, Spanien, Estland, Nieder-

lande und Deutschlandeine zusätzliche Studienzugangsmöglichkeit dar.   
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In Frankreich wird zur Nachholung eines Äquivalents zum BAC (vgl. zu österr. 

Matura) für über 20jährige ein zweijähriger Kurs angeboten, das sog. „Diplôme 

d’accès aux études universitaires“ (D.E.A.U)1. In einzelnen deutschen Bundes-

ländern ermöglicht etwa die Meisterprüfung die Aufnahme eines Studiums. Der  

§ 15 Abs. 2 Z.2 bedarf also einer offeneren Formulierung mit Bezug auf die je-

weils anzuwendenden nationalen Hochschulzugangsbestimmungen. 

Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass die Errichtung von Bildungsbarrieren nicht nur 

jedem europäischen Grundverständnis widerspricht, sondern selbstverständlich Österreich 

auch im umgekehrten Falle, bei der Anerkennung von österreichischen Studienabschlüssen 

im Ausland, treffen könnte, zumal sich Österreich in verschiedenen Bereichen um die berufli-

che Anerkennung von Bildungsabschlüssen im europäischen Bildungsraum bemüht. 

 

Studiengänge vs. Lehrgänge 

Eine Ungleichbehandlung zeigt sich beim Vergleich der geplanten Regelungen 

zur Registrierung von Studiengängen internationaler Hochschulen mit dem Feh-

len von vergleichbaren Regelungen für Lehrgänge internationaler Hochschulen. 

Seit Jahren werden in Österreich von internationalen Hochschulen Lehrgänge zur 

Weiterbildung angeboten, welche eine Dauer von bis zu vier Semestern umfas-

sen und häufig mit Mastergraden abschließen. Es stellt sich für uns die Frage, in 

welchem Teil dieses Gesetzesentwurfs diese Lehrgangsangebote geregelt wer-

den. Während eine Registrierung von Studiengängen von staatlichen Hochschu-

len vorgesehen ist, obwohl sie gemäß EU-Anerkennungsrichtlinien und Staats-

verträgen schon von Grund auf anzuerkennen sind und den European Standards 

for Quality Assurance unterliegen, wird auf eine vergleichbare Regelung bei 

Lehrgängen verzichtet. Will der österreichische Gesetzgeber internationale Bil-

dungsangebote im tertiären Ausbildungsbereich einem einzigen Regelwerk un-

terwerfen, wäre es eine Ungleichbehandlung, nicht sämtliche darunterfallende 

Bildungsangebote zu inkludieren. 

 
                                                            
1 Vgl. ORR Dominic/ RIECHERS Maraja, Organisation des Hochschulzugangs im Vergleich von sieben europäi‐
schen Ländern, HIS:Forum Hochschule, 2010 
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Fehlende Exekutionsmöglichkeit 

Zweifelsfrei stellt sich für uns die Frage der Exekutionsmöglichkeit der vorge-

schlagenen Neuregelungen des § 15 QSG. Aus unserer Sicht kann eine Regist-

rierung der nicht abschätzbaren Zahl von internationalen Hochschulen, die in 

Österreich Studienabschlüsse über unterschiedlichste Medien (z.B. via Fern-

studien) durchführen, anbieten, betreiben bzw. organisieren unmöglich erfolgen. 

Des Weiteren dürfen wir sinngemäß auf das beiliegende Gutachten hinweisen, 

wonach eine (verwaltungsstrafrechtliche) Regelung der Vergabe von akademi-

schen Graden durch ausländische Hochschulen oder sogar der Führung von 

akademischen Graden in diesem Gesetz verfehlt ist, da es keine Regelungen 

zur Vergabe und Führung von akademischen Graden enthält und hierfür die na-

tionalen Hochschulstudiengesetze herangezogen werden müssten. 

 

Interessenskonflikt: Selbständige Qualitätssicherung und Zertifizierung fremder Quali-
tätsmanagementsystem 

Abschließend dürfen wir auf einen aus unserer Sicht vorliegenden Interessens-

konflikt hinweisen: Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung - Aus-

tria muss sich gem. § 2 (3) QSG auch durch eigene Mittel finanzieren, gem. § 2 

(4) QSG erfolgt dies u.a. durch die Entwicklung und Einführung von Qualitätsma-

nagementsystemen, gem. § 2 (4) Z.2 QSG bewertet die Agentur für Qualitätssi-

cherung und Akkreditierung - Austria jedoch auch diese Qualitätsmanagement-

systeme, gem. § 7 (1) QSG entscheidet das Board sogar über die Zertifizierung 

des Qualitätsmanagementsystems und über die Akkreditierung und Verlängerung 

von Akkreditierungen. Hier wäre aus unserer Sicht eine klare Abgrenzung von 

Zertifizierung/externer Begutachtung und selbständiger Durchführung von Audits 

wünschenswert. 
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Wir würden uns freuen, im Rahmen dieses wichtigen und über weite Teile äußerst unterstüt-

zungswürdigen Gesetzwerdungsprozesses durch weitere Auskünfte mitwirken zu können 

und ersuchen um Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  

 

Mit freundlichem Gruß,  

Hofrat Dipl.-Ing. Günther Friedrich e.h. 

Studien- und Technologie Transfer Zentrum Weiz GmbH 
Franz-Pichler-Strasse 31 

8160 Weiz 

Ingenium Education GmbH 
Herrengasse 26 – Jungferngasse 1 

8010 Graz 

 

Beilagen: 
Gutachten Mag. Offenbeck v. 21.01.2011,. Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts GmbH 

Schreiben Dr. Kasparovsky v. 17.02.2007, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
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